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1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 	 Das Land Brandenburg gewährt aufgrund des Artikels 47 
der Verfassung des Landes Brandenburg nach Maßgabe 
dieser Richtlinie sowie der Verwaltungsvorschriften (VV) 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendun
gen für die Bildung von selbst genutztem Wohneigentum. 

Ziel ist die Bildung von innerstädtischem selbst genutzten 
Wohneigentum durch Erwerb vorhandenen Gebäude
bestandes, durch Um- und Ausbau, durch Erweiterung 
bestehender Gebäude und durch Baulückenschließung 
sowie die Modernisierung und Instandsetzung selbst 
genutzten Wohneigentums zur nachhaltigen Einsparung 
insbesondere von Wärmeenergie, zur Minderung des 
CO2-Ausstoßes sowie zur Beseitigung baulicher Miss
stände. Dabei sind insbesondere 

-	 die Stärkung der Innenstädte, 
-	 die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh

ner- und ausgewogener Siedlungsstrukturen, 
-	 die konzeptionellen Anforderungen des generations

gerechten Wohnens in Form von familien- und alters
gerechten Wohnformen, 

-	 die Nutzung des vorhandenen Wohnungs- und Ge
bäudebestandes, 

-	 die Anforderungen des Kosten sparenden Bauens und 
der sparsame Umgang mit Grund und Boden sowie 

-	 die Anforderungen des ökologischen Bauens, insbe
sondere die nachhaltige Reduzierung des Energie
bedarfs und der CO2-Emission, 

zu berücksichtigen. 

In Abstimmung mit den Gemeinden können zusätzliche 
Städtebauförderungsmittel gemäß der Förderrichtlinie zur 
Städtebauförderung in der jeweils geltenden Fassung ein
gesetzt werden. 




